
Artikel 11)

Änderung des Gesetzes zur Regelung der 
außergerichtlichen Streitschlichtung

Das Gesetz zur Regelung der außerge-
richtlichen Streitschlichtung vom 6. Feb-
ruar 2001 (GVBl. I S. 98), geändert durch
Gesetz vom 31. Oktober 2001 (GVBl. I 
S. 434), wird wie folgt geändert:

1. Vor § 1 wird als Überschrift eingefügt:

„E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeine Vorschriften“

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Nr. 2 und 3 werden
Nr. 1 und 2.

3. In § 2 werden die Worte „demselben
Landgerichtsbezirk“ durch das Wort
„Hessen“ ersetzt.

4. Nach § 5 wird Folgendes eingefügt:

„Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Einrichtung und Anerkennung 
von Gütestellen

§ 6

Gütestellen und Schiedsämter

(1) Als Gütestelle im Sinne des 
§ 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessord-
nung können juristische Personen oder
bei diesen bestehende Stellen einge-
richtet oder anerkannt werden. Auch
natürliche Personen können als Güte-
stellen anerkannt werden.

(2) Schiedsämter im Sinne des Hes-
sischen Schiedssamtsgesetzes stehen
den von der Landesjustizverwaltung
anerkannten Gütestellen gleich.

§ 7

Aufgaben

Aufgabe der Gütestelle ist es, die
außergerichtliche Streitbeilegung zu
fördern und die Inanspruchnahme der
Gerichte in geeigneten Fällen entbehr-
lich zu machen. Ihr obliegt die einver-
nehmliche Streitbeilegung nach § 1. 

§ 8

Persönliche Voraussetzungen

(1) Natürliche Personen können als
Gütestellen anerkannt werden, wenn
sie nach ihrer Persönlichkeit und ihren

Fähigkeiten für das Amt geeignet sind
und sich verpflichtet haben, die
Schlichtung als dauerhafte Aufgabe zu
betreiben.

(2) Nicht anerkannt werden kann, wer

1. die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzt,

2. unter Betreuung steht,

3. durch sonstige, nicht unter Nr. 2 fal-
lende gerichtliche Anordnungen in
der Verfügung über sein Vermögen
beschränkt ist.

(3) Juristische Personen oder deren
Einrichtungen können als Gütestellen
anerkannt werden, wenn gewährleis-
tet ist, dass die von ihnen bestellte
Schlichtungsperson die Voraussetzun-
gen der Abs. 1 und 2 erfüllt. Es muss
darüber hinaus gewährleistet sein,
dass die Schlichtungsperson im Rah-
men ihrer Schlichtungstätigkeit unab-
hängig und an Weisungen nicht ge-
bunden ist. Die Bestellung als Schlich-
tungsperson muss für einen Zeitraum
von mindestens drei Jahren erfolgen.
Eine Abberufung darf nur stattfinden,
wenn Tatsachen vorliegen, die eine
unabhängige Erledigung der Schlich-
tertätigkeit nicht mehr erwarten las-
sen.

§ 9

Schlichtungsordnung

(1) Die Gütestelle bedarf einer
Schlichtungsordnung. Diese muss den
Parteien des Schlichtungsverfahrens
zugänglich sein.

(2) Die Schlichtungsordnung muss
vorsehen, dass

1. die Schlichtungsperson die Schlich-
tungstätigkeit nicht ausüben darf

a) in Angelegenheiten, in denen sie
selbst Partei ist oder in denen sie
zu einer Partei in dem Verhältnis
einer Mitberechtigten, Mitver-
pflichteten oder Regresspflichti-
gen steht,

b) in Angelegenheiten ihres Ehe-
gatten oder Verlobten, auch
wenn die Ehe oder das Verlöbnis
nicht mehr besteht,

c) in Angelegenheiten einer Person,
mit der sie in gerader Linie ver-
wandt, verschwägert, in der Sei-
tenlinie bis zum dritten Grade
verwandt oder bis zum zweiten
Grade verschwägert ist, auch
wenn die Ehe, durch die die
Schwägerschaft begründet ist,
nicht mehr besteht,

d) in Angelegenheiten, in denen sie
als Prozessbevollmächtigte oder
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Beistand einer Partei bestellt
oder als gesetzliche Vertreterin
einer Partei aufzutreten berech-
tigt ist oder war,

e) in Angelegenheiten einer Person,
bei der sie gegen Entgelt be-
schäftigt oder bei der sie als Mit-
glied des Vorstandes, des Auf-
sichtsrates oder eines gleicharti-
gen Organs tätig ist oder war,

2. die am Schlichtungsverfahren be-
teiligten Parteien Gelegenheit er-
halten, selbst oder durch von ihnen
beauftragte Personen Tatsachen
und Rechtsansichten vorzubringen
und sich zu dem Vortrag der Ge-
genseite zu äußern.

§ 10

Haftpflichtversicherung

(1) Soweit die Gütestelle nicht von
einer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft oder Anstalt getragen wird,
muss eine Haftpflichtversicherung für
Vermögensschäden bestehen und die
Versicherung während der Dauer der
Anerkennung als Gütestelle aufrech-
terhalten bleiben. Die Versicherung
muss bei einem im Inland zum Ge-
schäftsbetrieb befugten Versiche-
rungsunternehmen zu den nach Maß-
gabe des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes eingereichten Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen aufgenommen
werden und sich auf solche Vermö-
gensschäden erstrecken, für die die
Gütestelle nach § 278 oder § 831 des
Bürgerlichen Gesetzbuches einzuste-
hen hat.

(2) Der Versicherungsvertrag hat
Versicherungsschutz für jede einzelne
Pflichtverletzung zu gewähren, die ge-
setzliche Haftpflichtansprüche pri-
vatrechtlichen Inhalts gegen die Güte-
stelle zur Folge haben könnte.

(3) Die Mindestversicherungssum-
me beträgt zweihundertfünfzigtausend
Euro für jeden Versicherungsfall. Die
Leistungen des Versicherers für alle in-
nerhalb eines Versicherungsjahres ver-
ursachten Schäden können auf den
vierfachen Betrag der Mindestversi-
cherungssumme begrenzt werden.

(4) Die Vereinbarung eines Selbst-
behalts bis zu 1 vom Hundert der Min-
destversicherungssumme ist zulässig.

(5) Im Versicherungsvertrag ist der
Versicherer zu verpflichten, der für die
Anerkennung von Gütestellen zustän-
digen Stelle den Beginn und die Been-
digung oder Kündigung des Versiche-
rungsvertrages sowie jede Änderung,
die den vorgeschriebenen Versiche-
rungsschutz beeinträchtigt, unverzüg-
lich mitzuteilen.

(6) Zuständige Stelle im Sinne des 
§ 158c Abs. 2 des Gesetzes über den
Versicherungsvertrag ist die für die
Anerkennung als Gütestelle zuständi-
ge Stelle.

§ 11

Aktenführung

(1) Die Gütestelle hat durch Anle-
gung von Handakten einen geordne-
ten Überblick über die von ihr entfal-
tete Tätigkeit zu ermöglichen. In die-
sen Akten sind insbesondere zu doku-
mentieren

1. der Zeitpunkt der Anbringung ei-
nes Güteantrags bei der Gütestelle,
weiterer Verfahrenshandlungen der
Parteien und der Gütestelle sowie
der Beendigung des Güteverfah-
rens,

2. der Inhalt eines zwischen den Par-
teien geschlossenen Vergleichs.

(2) Die Gütestelle hat die Akten auf
die Dauer von fünf Jahren nach Been-
digung des Verfahrens aufzubewah-
ren.

(3) Innerhalb des in Abs. 2 genann-
ten Zeitraums können die Parteien von
der Gütestelle gegen Kostenerstattung
beglaubigte Ablichtungen der Hand-
akten und Ausfertigungen geschlosse-
ner Vergleiche verlangen.

(4) Zur Überprüfung der Geschäfts-
führung sind die Akten auf Verlangen
der nach § 13 Abs. 1 zuständigen
Behörde vorzulegen.

§ 12

Rücknahme und Widerruf 
der Anerkennung

(1) Die Anerkennung als Gütestelle
ist mit Wirkung für die Zukunft
zurückzunehmen, wenn nachträglich
Tatsachen bekannt werden, bei deren
Kenntnis die Zulassung hätte versagt
werden müssen.

(2) Die Anerkennung ist zu wider-
rufen, wenn

1. die Schiedsperson nicht mehr die
persönlichen Voraussetzungen des
§ 8 erfüllt,

2. die Schlichtungsordnung nicht
mehr den Anforderungen des § 9
entspricht,

3. die erforderliche Haftpflichtversi-
cherung (§ 10) nicht mehr besteht,

4. die Gütestelle auf die Rechte aus
ihrer Anerkennung gegenüber der
für die Anerkennung zuständigen
Behörde schriftlich verzichtet hat.

§ 13

Zuständigkeit, Gebühren und 
Verfahren

(1) Zuständige Behörde für die An-
erkennung sowie die Rücknahme und
den Widerruf der Anerkennung als
Gütestelle ist das Oberlandesgericht
als Verwaltungsbehörde.

(2) Die Anträge sind schriftlich zu
stellen. Die Schlichtungsordnung ist
beizufügen.



(3) Für die Anerkennung als Güte-
stelle wird eine Gebühr in Höhe von
125 Euro erhoben. Wird der Antrag auf
Anerkennung abgelehnt oder wird
dieser zurückgenommen, so beträgt
die Gebühr 25 Euro.

(4) Wird eine andere Schlichtungs-
person tätig oder die Schlichtungsord-
nung geändert, so ist dies der nach
Abs. 1 zuständigen Behörde unverzüg-
lich anzuzeigen.

(5) Die Anerkennung als Gütestelle
sowie die Rücknahme oder der Wider-
ruf der Anerkennung sind öffentlich
bekannt zu machen. Die nach Abs. 1
zuständige Behörde führt eine Liste
der in ihrem Bezirk anerkannten Güte-
stellen. Die hierfür erforderlichen Da-
ten dürfen erhoben und gespeichert
werden. Die erstellten Listen dürfen in
automatisierte Abrufverfahren einge-
stellt werden.

§ 14

Anfechtung von Entscheidungen

Über die Rechtmäßigkeit von An-
ordnungen, Verfügungen oder sonsti-
gen Maßnahmen nach diesem Ab-
schnitt entscheiden auf Antrag die or-
dentlichen Gerichte. Für das Verfahren
gelten die Vorschriften der §§ 23 bis 30
des Einführungsgesetzes zum Ge-
richtsverfassungsgesetz; ein Vorver-
fahren nach § 24 Abs. 2 des Einfüh-
rungsgesetzes findet nicht statt.

§ 15

Bestehende Gütestellen

Dieser Abschnitt findet auf die zum
Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens be-
reits anerkannten Gütestellen mit der
Maßgabe Anwendung, dass es einer
erneuten Anerkennung nach § 6 nicht
bedarf.

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Geltungsdauer

§ 16

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach
seiner Verkündung in Kraft. Es tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2010 außer
Kraft.“

5. Die bisherigen §§ 6 und 7 werden auf-
gehoben.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen 
Schiedsamtsgesetzes

Das Hessische Schiedsamtsgesetz vom
23. März 1994 (GVBl. I S. 148), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 17. Dezember
2002 (GVBl. I S. 809), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 3 Abs. 2 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:

„5. wer die rechtsprechende Gewalt
(§ 1 des Deutschen Richtergeset-
zes) als Berufsrichterin oder Be-
rufsrichter oder das Amt der
Staatsanwaltschaft (§ 142 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes) ausübt
oder im Schiedsamtsbezirk im Po-
lizeivollzugsdienst tätig ist.“

2. Dem § 17 Abs. 2 wird folgender Satz 3
angefügt:

„Die antragstellende Partei kann auch
gegen Empfangsbekenntnis geladen
werden, wenn der Antrag zu Protokoll
des Schiedsamtes erklärt wird.“

3. In § 18 Abs. 2 Satz 1 wird nach dem
Wort „Partei“ das Wort „entschuldigt“
eingefügt.

4. In § 20 wird in der Überschrift das
Wort „Güteverhandlung“ durch das
Wort „Schlichtungsverhandlung“ er-
setzt.

5. § 25 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Das Protokoll ist von der
Schiedsperson eigenhändig zu unter-
schreiben. Wurde ein Anerkenntnis,
Vergleich oder Verzicht erklärt, so ist
das Protokoll auch von den Parteien zu
unterschreiben. Mit Vollzug der Unter-
schriften werden die Erklärungen
wirksam.“

6. In § 26 Abs. 1 werden nach dem Wort
„eingeschrieben“ die Worte „oder ein-
gelegt“ eingefügt.

7. Dem § 38 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Haben die Parteien einen Ver-
gleich geschlossen oder sich auf eine
anderweitige Einigung verständigt,
ohne dass darin eine Vereinbarung
über die Kostentragung enthalten ist,
so trägt jede Partei die Kosten des
Schlichtungsverfahrens zur Hälfte.“

8. § 42 wird wie folgt gefasst:

„§ 42

Auslagen

(1) Als Auslagen werden erhoben:

1. eine Dokumentenpauschale für die
Aufnahme von Anträgen, für Mit-
teilungen an die Parteien sowie für
Ausfertigungen und Ablichtungen
von Protokollen und Bescheinigun-
gen; die Höhe der Dokumentenpau-
schale bestimmt sich nach § 136
Abs. 2 und 3 der Kostenordnung
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vom 26. Juli 1957 (BGBl. I S. 861,
960), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073);

2. die bei der Durchführung einer
Amtshandlung entstandenen not-
wendigen baren Auslagen in
tatsächlicher Höhe.

(2) Die Vergütung hinzugezogener
Dolmetscherinnen und Dolmetscher
zählt zu den baren Auslagen. Sie rich-
tet sich nach dem Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai
2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22. März
2005 (BGBl. I S. 837). Die Vergütung
ist auf Antrag des Schiedsamts oder
der Dolmetscherin oder des Dolmet-
schers von dem Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle des für den Schieds-
amtsbezirk zuständigen Amtsgerichts
festzusetzen.“

9. In § 52 Satz 2 wird die Zahl „2005“
durch die Zahl „2010“ ersetzt.

Artikel 33)

Das Gesetz zur Einrichtung und Aner-
kennung von Gütestellen durch die Lan-
desjustizverwaltung vom 6. Februar 2001
(GVBl. I S. 99), geändert durch Gesetz
vom 31. Oktober 2001 (GVBl. I S. 434),
wird aufgehoben.

Artikel 4

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 1. Dezember 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h d e r  J u s t i z

B a n z e r

3) Hebt auf GVBl. II 20-24


